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Auskunftsansprüche nach dem Landestransparenzgesetz 

Sehr 

hiermit antworten wir auf Ihre E-Mail vom 19.05.2023. Ihre Anfrage wird als Antrag 

nach §§ 2 Abs. 2, 11 Landestransparenzgesetz (LTranspG) behandelt. 

Die von Ihnen begehrten Informationen liegen hier nicht vor. Es bestanden und beste-

hen keine Verträge oder Vereinbarungen unseres Hauses mit der juris GmbH und 

dem Verlag C.H.Beck im Zusammenhang mit der Übermittlung von Gerichtsentschei-

dungen oder der Nutzung eines Metadaten-Tools. Über solche Informationen verfügt, 

wenn überhaupt, das Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz. 

Dies war auch Gegenstand unserer letzten Antwort an Sie. Ich bitte Sie daher höf-

lichst darum, von weiteren Anfragen zu Informationen zu Vertragsbeziehungen zur ju-
ris GmbH und zum Verlag C.H.Beck im Zusammenhang mit der Übermittlung von Ge-

richtsentscheidungen abzusehen. 
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Sprechzeiten Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 
09.00-12.00 Uhr Bus ab KO Hauptbahnhof Tiefgarage Schloss oder 
14.00-15.30 Uhr Linie 1 bis Haltestelle Stadttheater Tiefgarage Görresplatz 
Freitag 09.00-12.00 Uhr Fußweg ab Hbf ca. 20 Minuten 
Der Zutritt zu öffentlichen 
Sitzungen ist stets möglich 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 u. 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), § 55 Bun-
desdatenschutzgesetz und § 43 Landesdatenschutzgesetz finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts www.lgko.justiz.rlp.de. 
Auf Wunsch versenden wir diese Information auch in Papierform. 



Rhehmdpfalz 
PRÄSIDENT DES 

LANDGERICHTS KOBLENZ 

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben. 

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzu-

rufen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG). 

gez. Stephan Rüll 
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